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z. B. der Streitigkeiten zwischen England und seinen (damaligen) amerikanischen
Kolonien, unserer verschiedenen Kriege, der Sklavenemanzipationsakte, der Ent»
Wicklung unsere» nationalen Erziehungswesens, kurz der ganzen Vergangenheit
unsere» Volkes, erwarten.'

So weit Professor Alvord. Wir haben nur noch beizufügen, daß
dann dem amerikanischen Volke auch die Augen aufgehen werden über
zwei besondere Charakteristik« seiner Geschichte: a) Wer die ersten und
vreigentlichsten Pioniere der Kultur und Civilisation im Gebiete der

Vereinigten Staaten waren und b) daß die Art und Weise, wie die

armen Rothäute um Alle» und Jedes, was ihnen von rechtSwegen zum
Allermindesten zukäme, „übervorteilt" wurden, recht unvorteilhaft
für die Vereinigten Staaten gegenüber der Kolonisationspolitik der Eng-
länder in Transvaal absticht. Historia àoosbit.

Scbul-tDtttetlungen.
1. St. Halle». Zur Orientierung an den „aktiven St. Galler

Lehrer" in No. 19 der Pädag. Blätter. —
Die jetzt geltende Schulordnung sagt in Art. 72 „Primär- und

Sekundarlehrer sind verpflichtet, auf Wunsch der Behörden den Sitzun-
gen der letztern beizuwohnen uud auch außerdem auf Verlangen über
bestimmte, ihre Schule betreffende Gegenstände mündliche oder schriftliche
Gutachten abzugeben." Trotzdem der ErziehungSrat wiederholt im „Amtl.
Schulblatt" die Schulräte aufmerksam gemacht hat, daß die Lehrer zu
den Sitzungen eingeladen werden sollten, wenn Fragen deS „innern"
Schulwesens behandelt werden, hat eine Umfrage im Kanton ergeben,
daß an manchen Orten äußerst selten und an andern nie die Lehrer
zu Sitzungen eingeladen werden. Die betreffenden Schulräte wissen auch
hierin „selber Rat" und wahren dem Lehrer das Recht der freien AuS-
spräche „anderorts". Ob Ursache, ob Wirkung — in den betreffenden
Gemeinden bestehen vielfach Uebelstände, welche nach gegenseitiger offener
Aussprache mit etwas gutem Willen und oft ohne Geld gehoben werden
könnten. ES beliebt aber die bewußte Verkennung der Lehrerkenntniffe
und Ersahrungen und die demütigende Beiseitesetzung deS „Schulmei-
sterS".

Art. 10 des Gesetzes-Entwurfes bestimmt nun: „Wo nicht schon
ein Lehrer dem Schulrat angehört, find zu den Sitzungen, in denen
über Fragen deS Unterrichts oder der Schulorganisation verhandelt
wird, als Vertreter der Lehrerschaft auch Lehrer beizuziehen." Das
möchte genügen, wenn die Sckulräte in dieser Frage allgemein so däch-
ten, wie der ErziehungSrat voraussetzt. In der Praxis würde man in
der Folge mancherorts den Lehrer wieder nie einladen — und er dürfte
dann vermuten, eS seien nie Fragen des Unterrichts und der Echulor-
ganisation verhandelt worden. Um dieser auf Grund bisheriger Erfahr-
ungen als ficher vorauszusehenden Eventualität vorzubeugen, hat die

freiwillige Delegiertenkonferenz, die in No. IS in Diskussion gezogene
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Fassung vorgezogen. Es bleibt dann der Schulordnung vorbehalten, die
notwendigen Einschränkungen hinsichtlich einzelner Verhandlungsgegen»
stände festzusetzen, wobei wir allerdings nicht so ängstlich wären wie der
erste Einsender. Zum mindesten kann der neue Vorschlag dazu dienen,
die rechtliche Stellung des Lehrers in Diskussion zu bringen, indirekt
zu fördern und über, diejenige in Art. 10, Al. 2 vorgesehenen weiblichen
Beraterinnen zu heben. Bescheidenheit und Takt können gewahrt blei-
den, ohne daß der Lehrer sich als Ignoranten in Schulsragen aufspielt
und ohne daß er kopfknickend und händereibend „Servilismus simuliert."
Die Differenz der Auffassung von unS zwei Einsendern liegt übrigens
nur in der Frage: Sollen die zweckmäßigen Einschränkungen im Gesetz
oder in der Verordnung festgelegt werden? 8cb.

xV->

Die Jachaussicht an der Münchener Volksschule. I.
Im Kath. Gesellschaftshause in München fand den 14. April eine

stark besuchte Versammlung des Bezirkslehrervereins München statt.
Ueber die Stimmung, unter der diese Versammlung tagte, orientieren

nachstehende dem „Bahr. Baterland" aus Lehrerkreisen zugegangene

Ausführungen, die wir Interesse halber zum Abdruck bringen. Sie
lauten:

Während die Volksschullehrer auf dem Lande noch begeistert dem

Ziele der sog. reinen Fachaufsicht zustreben, lind die Lehrer der Haupt-
stadt mit der Fachaufsicht, wie sie zurzeit besteht und gehandhabt wird,
nichts weniger als zufrieden. Es wird in mehrfacher Beziehung geklagt
und zwar vor allem darüber, daß die Zahl der Schulauffichtsbeamten

zu groß wird. Man möchte glauben, daß ein Schulrat, drei Stadt-
schulinspektoren und ein Oberlehrer für die Schule zur Ausficht vollauf
genügen könnten. Das ist aber nicht der Fall. ES wurde an vielen

Schulen bereits ein zweiter Oberlehrer ausgestellt, so daß die Gesamt»

zahl der Oberlehrer jetzt nahe an 70 heranreicht. Diese Maßnahme
könnte im Hinblick auf das Anwachsen der Kinderzahl und der Bureau-
geschäfte allenfalls verständlich erscheinen, unverständlich aber die weitere,
daß dem ohnehin mächtigen Auffichtsapparat nach und nach auch noch

eine Art Spezialaufstcht angehängt wurde, so Inspektoren für Turnen,
Zeichnen und neuestens auch für Religion und Bibel. Wenn dieses Ev-
stem der Fächeraufficht noch weiter ausgebaut wird und auch 2 Jnspek-

toren für Singen, Schönschreiben und andere Fâcher auf der Bildfläche
erscheinen, so wird ein Klaßlehrer bald zehn Vorgesetzte über sich sehen

und, da die AuffichtSbeamten auch Beschäftigung haben müssen, das

Visitieren und Dreinreden kein Ende mehr nehmen.
So haben sich die liberalen Stadtlehrer die Fauchaufficht nicht
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